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Vorwort

SwissAccounting ist mit knapp 10 000 Mitgliedern der grösste Schweizer 
Verband für Rechnungswesen, Rechnungslegung und Controlling sowie 
Träger der eidgenössisch anerkannten Prüfungen «Fachfrau / Fachmann 
im Finanz- und Rechnungswesen» und «dipl. Experte / Expertin in Rech-
nungslegung und Controlling». Viele dieser hochqualifizierten Fachaus-
weis- und Diplomträgerinnen sind in verantwortungsvollen Positionen in 
KMU tätig – häufig in der kaufmännischen Leitung, im Controlling oder 
als CFO.

Zu unseren zentralen Aufgaben gehört es, die eidgenössischen Prüfun-
gen regelmässig den Anforderungen von Wirtschaft und öffentlicher Ver-
waltung anzupassen. Im Rahmen der Revision ab 2023 wurde unter an-
derem der Bereich «Löhne und Versicherungen» deutlich gestärkt.

Das vorliegende Buch richtet sich nicht nur an Personen in der Weiterbil-
dung, sondern dient ebenso als verlässliche Unterstützung im Berufsalltag. 
Wir empfehlen dieses Werk «Sozialversicherungen · Löhne · finanzspezi-
fische Personaladministration» mit Überzeugung, da es sich einerseits her
vorragend für die Vorbereitung auf die eidgenössischen Fachausweisprü-
fungen eignet und andererseits ein aktuelles, übersichtlich strukturiertes 
Nachschlagewerk darstellt. Es vermittelt das Wesentliche klar und kon-
zentriert, und es ist gewährleistet, dass es fortlaufend aktualisiert wird. 
Damit entspricht es vollumfänglich unserer Philosophie «Für die Praxis 
von der Praxis», die sich auch in unserem vielfältigen Weiterbildungsan-
gebot widerspiegelt.

Der Autorin Rosemarie Rossi gratuliere ich herzlich zu diesem gelungenen 
Werk.

Dr. Dieter Pfaff
Emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre,  
insbesondere Accounting, Universität Zürich

Präsident SwissAccounting
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Einleitung

Die Sozialversicherungen haben in jedem Unternehmen eine sehr grosse 
Bedeutung. Der Arbeitgeber muss Prämien bezahlen, die mit der Bestim-
mung der richtigen Lohnsumme verbunden sind. Wenn Mitarbeitende 
krank werden oder wegen Unfall am Arbeitsplatz fehlen, fliessen als Ent-
lastung zum Lohnaufwand von einer Versicherung Taggelder. Arbeits
losentaggelder oder EO-Entschädigungen sind vom Arbeitgeber für seine 
Mitarbeitenden einzufordern. Den Mitarbeitern werden die Sozialver
sicherungsbeiträge vom Lohn abgezogen. Verschiedene Lohnarten sind 
für die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) relevant, andere 
wiederum nicht. Ende Jahr müssen gegenüber den Sozialversicherungen 
die Löhne deklariert und korrekt abgerechnet werden.

Diese Tätigkeiten erfordern heute in den Bereichen Personal- und Lohn
administration sowie den Sozialversicherungen ein hohes Grundlagen-
wissen. Dieses Lehrmittel führt Sie in diese Themenbereiche ein und 
unterstützt Ihre Ausbildung auf Fachausweisstufe.

Beachten Sie bitte beim Studium das Inhaltsverzeichnis, die Hinweise auf 
Gesetzesartikel und Merkblätter sowie die diversen Links. Das Lehrmittel 
enthält im Teil 2 praxisbezogene Fallbeispiele im Bereich der Sozialversi-
cherungen, im Teil 3 finden sich Trainingsaufgaben zu Lohnabrechnun-
gen. Lösungen zu den verschiedenen Aufgaben in Teil 2 und Teil 3 finden 
sich am Ende des Buchs

Wir wünschen Ihnen viel Motivation und Freude am neuen Wissens
gebiet. 

Rosemarie Rossi
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Zur 6. Auflage 2026

Im Rahmen der AHV Reform (AHV 21) wird im Jahr 2026 das Rentenalter 
der Frauen um weitere 3 Monate erhöht.

Im Dezember 2026 wird voraussichtlich eine 13. AHV-Rente ausbezahlt. 
Dies führt zu einer erhöhten jährlichen AHV-Altersrente.

Diese Änderungen und weitere redaktionelle Anpassungen sind in dieser 
Ausgabe berücksichtigt.

Digitale Begleitmaterialien und Trainingsaufgaben

Mit Ihrem persönlichen Gutscheincode (vorne im Buch) erhalten  
Sie über die Website des Verlags SKV (https://verlagskv.ch/)  
Zugang zu:

•	 dem angereicherten PDF des Buches mit Links zu Gesetzestexten,  
Sozialversicherungsträgern, Merkblättern und Formularen

•	 über 100 digitalen Trainingsaufgaben zum Lehrbuch
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3 Drei-Säulen-Prinzip

Die finanziellen Leistungen der Sozialversicherung sind abhängig vom 
Einkommen. Das heisst aber nicht, dass die Sozialversicherungen jedes 
Einkommen versichern: Das System der Sozialversicherung enthält eine 
soziale Komponente, mit der die sozial Schwächeren geschützt werden 
sollen.

Die zentrale Idee des Drei-Säulen-Prinzips ist folgende:

Wer keine Erwerbstätigkeit mehr ausführen kann, soll in seiner Existenz 
gesichert werden. Jede und jeder soll bei Eintritt eines sozialen Risikos mit 
einer Grundversicherung rechnen können. Die bestehende Solidarität 
zwischen besser und weniger gut Verdienenden führt dazu, dass gut 
Verdienende mit ihren Beiträgen zur Sicherung der weniger gut Ver
dienenden beitragen (Beispiel AHV/IV).

1972 hat das Schweizer Volk erstmalig und einzigartig einem Konzept zur 
sozialen Sicherheit zugestimmt. Die Verfassungsgrundlage für das Drei-
Säulen-Prinzip wurde verankert. Der Versicherungsschutz der Wohnbe-
völkerung bezüglich der Risiken Invalidität, Alter und Tod wurde konzep-
tionell angegangen.

Nach diesem Prinzip soll die staatliche AHV/IV als 1.  Säule mit ihren 
Renten für die ganze Wohnbevölkerung den Existenzbedarf angemessen 
decken. Die berufliche Vorsorge bildet die 2.  Säule, welche zusammen 
mit der 1. Säule allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Fortset-
zung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise ermöglicht. 
Die 3. Säule schliesslich bildet die Selbstvorsorge, hier kann der Vorsorge-
bedarf frei gewählt werden.

3
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Grafik des Drei-Säulen-Prinzips

Existenzsicherung Fortsetzung der
gewohnten
Lebenshaltung

Individuelle
Ergänzung

AHV
IV

Obligatorisch
UVG
BVG

Gebundene Vorsorge
3a

Ergänzungs-
leistungen

Überobligatorisch
UV-Z
Pensionskasse

Freie Vorsorge
3b

Staatliche Vorsorge Berufliche Vorsorge Selbstvorsorge

1. Säule 2. Säule

Bedarfsgerechte Vorsorge

3. Säule

3 . 1  1. Säule 
Der Bund führt obligatorische Versicherungen durch, welche den minima-
len Existenzbedarf bei Erwerbsausfall decken. Die Alters- und Hinterlas
senenversicherung (AHV), die Invalidenversicherung (IV) sowie die Ergän-
zungsleistungen (EL) sind Sozialversicherungszweige, welche in die 
1. Säule gehören.

3 . 2  2. Säule
Der Bund schreibt den Unternehmern per Gesetz vor, wie das Sozialver
sicherungssystem im Rahmen der beruflichen Vorsorge zu ergänzen ist, 
damit bei Erwerbsausfall die gewohnte Lebenshaltung in angemessener 
Weise weitergeführt werden kann.

3.1

3.2
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3 . 3  3. Säule
Die individuelle Ergänzung der 1.  und 2.  Säule soll weitgehend Privat
sache sein. Mit der 3. Säule können individuelle Bedürfnisse abgedeckt 
werden. Das Drei-Säulen-Prinzip ist ein Konzept, welches die staatliche, 
die berufliche und die individuelle Vorsorge zu einem umfassenden Vor-
sorgeschutz der einzelnen Versicherten und ihren Hinterlassenen im Alter, 
bei Invalidität und im Todesfall zusammenfasst.

Von Bedeutung für den Einzelnen ist aber die Gesamtheit der obligato
rischen und freiwilligen Sozialversicherungen aus betrieblichen und per-
sönlichen privaten Versicherungsmöglichkeiten. So erbringen z. B. neben 
der beruflichen Vorsorge auch die Unfallversicherung und die Militär
versicherung bei Invalidität und Tod Rentenleistungen. Um ein vertieftes 
Verständnis zu erhalten, ist es wichtig, die Koordinationsregeln der ein-
zelnen Sozialversicherungen zu kennen.

Neu ab dem Jahr 2026: Nicht ausgeschöpfte Beiträge in die Säule 3a 
können ab dem Jahr 2026 für Lücken ab 2025 rückwirkend einbezahlt 
werden.

3 . 4  Finanzierungsverfahren in den einzelnen Säulen
1.	Säule: Ausgabe – Umlageverfahren (AHV, IV)

2.	Säule: Kapitaldeckungsverfahren (BV): Rentenwert – Umlageverfahren 
(UV)

3.3

3.4
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9 Arbeitslosenversicherung

9 . 1  Gesetzliche Grundlagen
•	 Bundesverfassung Art. 34novies alte BV, neue BV Art. 114

•	 Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und 
Insolvenzentschädigung (AVIG), in Kraft per 01. 01. 1983/1984

•	 Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und 
Insolvenzentschädigung (AV/IV) 

•	 usw.

 AVIG: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/2184_2184_2184/de

9 . 2  Obligatorisch Versicherte/Anspruchsberechtigte
Der Arbeitslosen-Beitragspflicht unterstehen alle in der Schweiz unselbst-
ständig erwerbstätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die ALV-
Beitragspflicht beginnt mit Aufnahme einer unselbstständigen Erwerbs
tätigkeit, frühestens jedoch am 1. Januar nach Vollendung des 
17. Altersjahres (analog der AHV-Pflicht), sie endet spätestens beim Errei-
chen des ordentlichen AHV-Rentenalters. Bei pensionierten Personen, 
welche weiterarbeiten, erlischt die Beitragspflicht wie auch die Bezugs
berechtigung.

Beiträge

bis Jahreslohn CHF 148 200.– 2,2 % (total)

Das Solidaritätsprozent für Löhne über CHF 148 200 wird ab 
1. 1. 2023 nicht mehr vom Lohn abezogen.

je hälftig Arbeitnehmer/-in und Arbeitgeber

Selbstständigerwerbende sind nicht bei der Arbeitslosenversicherung ver-
sichert.

Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung haben Versicherte, welche 
•	 ganz oder teilweise arbeitslos sind,

•	 einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten haben (Verdienstausfall 
und zeitlicher Ausfall während mindestens zwei vollen Tagen),

•	 Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer sind und in der Schweiz 
wohnen,

•	 die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und das ordentliche Renten
alter noch nicht erreicht haben und keine Altersrente der AHV beziehen,

9
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•	 die Beitragszeit erfüllt haben oder von der Erfüllung der Beitragszeit 
befreit sind,

•	 vermittlungsfähig sind, d. h. zum Antritt einer neuen Stelle bereit, 
fähig und berechtigt sind, aktiv eine Stelle zu suchen, und bereit sind, 
an Eingliederungsmassnahmen des RAV teilzunehmen, und 

•	 die Kontrollvorschriften erfüllen.

Alle erwähnten Punkte müssen kumulativ erfüllt sein. Personen gelten als 
arbeitslos, wenn sie sich bei der zuständigen Stelle persönlich gemeldet 
haben.

Die Beitragszeit hat erfüllt, wer innerhalb der Rahmenfrist für die Bei-
tragszeit (2 Jahre vor Eintritt der Arbeitslosigkeit bzw. Geltendmachung 
des Anspruchs) während mindestens 12 Monaten eine beitragspflichtige 
Beschäftigung ausgeübt hat. Daran angerechnet werden auch die Dauer 
des schweizerischen Militär-, Zivilschutz- oder Zivildienstes, ganztägige 
Hauswirtschaftskurse, unbezahlte Arbeitsunterbrüche infolge Unfall oder 
Krankheit sowie Schwangerschaft oder Mutterschaft während des Ar-
beitsverhältnisses.

Wer die Beitragszeit nicht erfüllt, kann aus folgenden Gründen 
Arbeitslosenentschädigung beziehen:

•	 Personen, die während mehr als 12 Monaten aus einem der nach
folgenden Gründe nicht in einem Arbeitsverhältnis standen und 
deshalb die Beitragszeit nicht erfüllen konnten:

	– Schulausbildung, Umschulung oder Weiterbildung, sofern sie 
während mindestens 10 Jahren ihren Wohnsitz in der Schweiz hatten;

	– Krankheit, Unfall oder Mutterschaft, sofern sie während dieser Zeit 
ihren Wohnsitz in der Schweiz hatten;

	– Aufenthalt in einer schweizerischen Haft- oder Arbeitserziehungs
anstalt oder in einer ähnlichen schweizerischen Einrichtung.

•	 Ebenfalls von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind Personen, die 
wegen Trennung oder Scheidung der Ehe, wegen Invalidität oder Tod 
des Ehegatten oder aus ähnlichen Gründen oder wegen Wegfalls oder 
Kürzung der eigenen Invalidenrente gezwungen sind, neu einer 
Erwerbstätigkeit nachzugehen. Das entsprechende Ereignis darf jedoch 
nicht mehr als 1 Jahr zurückliegen und die betroffene Person muss 
beim Eintritt dieses Ereignisses ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. 

•	 Weiterhin befreit sind Schweizerinnen und Schweizer, die nach einem 
Auslandaufenthalt von über 1 Jahr in einem Staat, der sowohl ausser-
halb der Europäischen Union (EU) als auch der Europäischen Frei
handelsassoziation (EFTA) liegt, in die Schweiz zurückkehren, sofern 
sie während ihres Auslandaufenthaltes mindestens 12 Monate lang 
als Arbeitnehmer tätig waren. Dasselbe gilt für niedergelassene Aus-
länder und Ausländerinnen (Angehörige der EU oder EFTA).

 www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/stellensuchende.html
 

www.arbeit.swiss/
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9 . 3  Vermittlungsfähigkeit
Anspruch auf Arbeitslosenleistungen hat, wer vermittlungsfähig ist. Die 
Vermittlungsfähigkeit ist gegeben, wenn der oder die Versicherte bereit, 
in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen. Er-
klärt sich eine arbeitslose Person nicht als einsatzfähig, kann sie aufgrund 
persönlicher Umstände (Kleinkinderpflege usw.) oder rechtlicher Vor-
schriften (Arbeitsbewilligung) keine Arbeit annehmen, so besteht keine 
Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenleistungen. Vermittlungsfähige 
Personen müssen auch bereit sein, an Eingliederungsmassnahmen des 
RAV teilzunehmen. Versicherte, die vor ihrer Arbeitslosigkeit teilzeitbe-
schäftigt waren, gelten nur dann als vermittlungsfähig, wenn sie bereit 
sind, eine Beschäftigung von mindestens 20 % einer Vollzeitbeschäf
tigung anzunehmen.

9 . 4  Leistungen der Arbeitslosenversicherung
Die Arbeitslosenentschädigung in Form eines Taggeldes
80 % des versicherten Verdienstes erhalten Personen, die Unterhalts-
pflichten gegenüber Kindern haben, ein niedriges Einkommen (Taggelder 
tiefer als CHF 140.–) erzielten oder invalid sind. Die übrigen Versicherten 
erhalten 70 %. Die Höchstzahl der Taggelder ist begrenzt. Alle Personen, 
die die Beitragszeit erfüllt haben, haben Anspruch auf 200 – 400 Tag
gelder (je nach Alter). Personen, die älter als 55 Jahre sind und mindes-
tens 22 Monate Beitragszeit nachweisen, haben Anspruch auf 520 Tag-
gelder. Alle Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, 
haben lediglich Anspruch auf Taggelder während 4 Monaten (90 Tage).

Die Kurzarbeitsentschädigung
Mit dieser soll der Arbeitgeber in die Lage versetzt werden, vorübergehen-
de Schwierigkeiten ohne Entlassung von Arbeitnehmenden zu überbrü-
cken. Die Höhe beträgt 80 % des anrechenbaren Ausfalles und kann wäh-
rend 2 Jahren für maximal 18 Monate beansprucht werden. Diese Dauer 
kann vom Bundesrat verlängert werden. 2026 sind es 24 Monate.

Die Schlechtwetterentschädigung
In Anlehnung an die Kurzarbeitsentschädigung können witterungsbe-
dingte Arbeitsunterbrüche im Baugewerbe ohne Entlassungen über-
brückt werden. Die Höhe beträgt 80 % des Ausfalles und kann während 
2 Jahren für maximal 6 Monate beansprucht werden. 

Die Insolvenzentschädigung
Sie dient zur Bezahlung ausstehender Löhne, die ein Arbeitgeber infolge 
Zahlungsunfähigkeit nicht begleichen kann. Die Höhe beträgt 100 % 
vom maximalen Monatslohn CHF 12 350.– und deckt nur die letzten 
4 Monate des Arbeitsverhältnisses ab.

Weitere Informationen zur Arbeitlosenentschädigung:
 www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/	 
broschueren.html

9.3

9.4
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23 Praxisbezogene Fallbeispiele

Die Fallbeispiele beginnen immer mit einer Aufgabe. Es folgt ein theore-
tischer Teil, der die Problematik der Aufgabe erläutert. Versuchen Sie die 
Aufgabe vor oder nach dem Lesen der Theorie zu lösen. Am Ende des 
Buchs finden Sie die Lösungen.

2 3 . 1  Abrechnung einer Einzelfirma

AUFGABE

Berechnen Sie die AHV-Beiträge für das Jahr 20XX einer Einzelfirma anhand  
folgender Informationen:

Steuerbarer Gewinn 20XX  
(die persönlichen AHV-Beiträge sind abgezogen)

CHF 28 000.–

Persönlich bezahlte AHV/IV/EO-Beiträge des  
Unternehmers im 20XX

CHF 1 200.–

Investiertes Eigenkapital CHF 136 000.–

Zins für investiertes Eigenkapital 1,5 % (Annahme)

Beitrag für Verwaltungskosten 2,00 %

Beitrag an die AHV (s. sinkende Beitragsskala) 5,864 %

Beitrag an die FAK 1,50 %

Vom Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit wird grundsätzlich ein 
Beitrag für die AHV/IV und EO erhoben. Dieser Prozentsatz setzt sich wie 
folgt zusammen:

8,1 % für AHV-Beiträge (Art. 8 AHVG)

1,4 % für IV-Beiträge (Art. 3 IVG)

0,50 % für EO-Beiträge (Art. 23a EOV)

Total 10,00 %

Eine selbstständigerwerbende Person ist nicht gegen Arbeitslosigkeit ver-
sichert, deshalb werden keine ALV-Beiträge erhoben. Der Beitragssatz 
von total 10,00 % wird dann berechnet, wenn ein steuerbarer Reinge-
winn von über CHF 60 500.– ausgewiesen wird. Für tiefere steuerbare 
Reingewinne wird eine sinkende Beitragsskala angewendet. Bis zum 
jährlichen Einkommen von CHF 10 100.– wird der Minimalbetrag von 
CHF 530.– in Rechnung gestellt.

23
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Begriff und Ermittlung
Das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit und das im Betrieb 
eingesetzte eigene Kapital werden von den kantonalen Steuerbehörden 
ermittelt und den Ausgleichskassen gemeldet.

Die Ausgleichskassen verlangen für die ihnen angeschlossenen Selbst-
ständigerwerbenden von den kantonalen Steuerbehörden die für die Be-
rechnung der Beiträge erforderlichen Angaben. Das Bundesamt erlässt 
Weisungen über die erforderlichen Angaben und das Meldeverfahren.
Das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit wird ermittelt, in-
dem vom hierdurch erzielten rohen Einkommen abgezogen werden:
(…) 
f. der Zins des im Betrieb eingesetzten eigenen Kapitals; der Zinssatz ent-
spricht der jährlichen Durchschnittsrendite der Anleihen der nicht öffent-
lichen inländischen Schuldner in Schweizer Franken.

Abzüge vom Einkommen
1.	Für die Ausscheidung und das Ausmass der nach Artikel 9 Absatz 2 

Buchstaben a – e AHVG zulässigen Abzüge sind die Vorschriften über 
die direkte Bundessteuer massgebend.

1.bis	 Die Geschäftsverluste nach Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c AHVG 
können abgezogen werden, wenn sie im jeweiligen und dem unmit-
telbar vorangegangenen Beitragsjahr eingetreten und verbucht 
worden sind.

2.	Der Zinssatz nach Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe f AHVG entspricht der 
jährlichen Durchschnittsrendite der Anleihen in Schweizer Franken der 
nicht öffentlichen inländischen Schuldner gemäss Statistik der Schwei-
zerischen Nationalbank, auf- oder abgerundet auf das nächste halbe 
Prozent. Das Eigenkapital wird auf die nächsten 1000 Franken aufge-
rundet.

Beiträge von Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 
1. Grundsatz
1.	Vom Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit wird ein Beitrag 

von 10 % (AHV/IV/EO) erhoben. Das Einkommen wird für die Berech-
nung des Beitrages auf die nächsten 100 Franken abgerundet. Beträgt 
es weniger als 60 500 Franken, aber mindestens 10 100 Franken im 
Jahr, so vermindert sich der Beitragssatz nach einer vom Bundesrat 
aufzustellenden sinkenden Skala bis auf 5,371 % (AHV/IV/EO).

2.	Beträgt das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 
10 100 Franken oder weniger im Jahr, so ist ein Mindestbeitrag von 
530 Franken (AHV, IV, EO) im Jahr zu entrichten. Der Bundesrat kann 
anordnen, dass von geringfügigen Einkommen aus einer nebenberuf-
lich ausgeübten selbstständigen Erwerbstätigkeit nur auf Verlangen 
des Versicherten Beiträge erhoben werden.

Seit 2012 melden die Steuerbehörden der Ausgleichskasse das Netto
einkommen (ohne AHV/IV/EO-Beiträge). Zur Bestimmung des beitrags-
pflichtigen Bruttoeinkommens wird das gemeldete Einkommen auf 

 
Art. 9 Abs. 3 AHVG

 
Art. 27 Abs. 1 AHVV

 
Art. 9 Abs. 2 lit. f AHVG

 
Art. 18 AHVV

 
Art. 9 Abs. 2 a – e AHVG

 
Art. 9 Abs. 2 c AHVG

 
Art. 9 Abs. 2 f AHVG

 
AHVG Art. 8
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100 % aufgerechnet. Als Beispiel bzw. zur Übung wurde ein Zinssatz auf 
dem Eigenkapital belassen, obwohl er aktuell 0 % beträgt.

BEISPIEL 1

Gemeldetes Einkommen CHF 60 000.– (=   90,00 %)

Pflichtiges Einkommen CHF 66 666.66 / 66 600.– (= 100 %)

Gemäss Urteil des Bundesgerichts vom 11. 08. 2015 (9C 13/2015) wurde 
eine neue Rechtslage definiert. Die Ermittlung des Einkommens aus 
selbstständiger Tätigkeit hat künftig in der vom BG bestätigten Reihenfol-
ge (zuerst Abzug des Eigenkapitalzinses [Art. 9 Abs. 2 lit. f AHVG], dann 
Aufrechnung der Beiträge [Art. 9 Abs. 4 AHVG]) zu erfolgen.

BEISPIEL 2

Für die Einzelfirma XY meldet die Steuerbehörde ein Einkommen, das nach Abzug des 
Zinses auf dem Eigenkapital und eines allfälligen Rentenfreibetrags auf CHF 90 000 zu 
stehen kommt. Die Ausgleichskasse rechnet wie folgt:

2 3 . 2  Merkmale einer Selbstständigkeit

AUFGABE

Maja Keller ist als Buchhalterin zu 100 % in einem Unternehmen angestellt.  
In der Freizeit erledigt sie für die kleine Einzelfirma ihres Bruders die Buchhaltung  
inkl. Abschluss. Für diese Dienstleistung stellt Maja Keller Ende Jahr jeweils eine  
Rechnung über CHF 3000.–.
Beurteilen Sie dieses Vorgehen aus der Sicht der AHV.

Abgrenzungskriterien selbstständig oder unselbstständig
Als sozialversicherungsrechtlich selbstständigerwerbend gelten Frauen 
und Männer, die unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung arbei-
ten sowie in unabhängiger Stellung sind und ihr eigenes wirtschaftliches 
Risiko tragen.

Sämtliche natürliche Personen, welche in der Schweiz eine Erwerbstätig-
keit ausüben, sind in der AHV obligatorisch versichert. Die Selbstständig
erwerbenden zahlen unter Umständen in der 1.  Säule tiefere Beiträge 
(sinkende Beitragsskala) und können sich der 2.  Säule (UVG und BVG) 
freiwillig versichern lassen. Selbstständige sind nicht gegen Arbeitslosig-
keit versichert und bezahlen deshalb auch keine ALV-Beiträge. Die 
AHV-Ausgleichskassen verfügen die Selbstständigkeit. Folgende Merkma-
le spielen bei der Entscheidung der AHV eine Rolle:

•	 Eintrag im Handelsregister

•	 eigene Mehrwertsteuernummer

•	 Firmeneintrag im Telefonbuch

•	 Firma hat mehrere Angestellte

1 . 2  23.2
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2 4 . 5  Beispiel eines Lohnaufbaus (Monatslohn)

Grundanteil

Arbeitswertanteil

Persönlichkeitswertanteil

Leistungsanteil

Sozialanteil

Grundlohn

Individuallohn

Bruttolohn

2 4 . 6  Entlöhnungssysteme
Ein Entlöhnungssystem ist der Grundstein für eine betriebliche Lohnpoli-
tik. Wichtig dabei ist nicht nur die Wahl der Lohnformen (Stundenlohn, 
Monatslohn usw.), sondern auch ein System, welches sicherstellt, dass 
die Einflussfaktoren wie Arbeitsschwierigkeit, Leistung, Erfahrung, Aus-
bildung und Alter im Gesamtlohn berücksichtigt werden.

Ein Lohnsystem sollte einfach, logisch, leicht nachvollziehbar und flexibel 
sein.

Ein Entlöhnungssystem kann aus einer groben Betrachtungsweise in zwei 
Bereiche eingeteilt werden:

•	 Arbeitsplatzbewertung, geforderte Ausbildung, Leistung und 
Verhalten

•	 technische Umsetzung mit einer Lohnsoftware mit Schnittstelle in 
die Buchhaltung

Ein Lohnsystem umfasst einen Lohnartenstamm, einen Personalstamm, 
Bewegungsdaten (Zeiterfassung und variable Lohnteile) und das eigentli-
che Lohnprogramm für die Lohnabrechnungen. Abrechnungen mit Versi-
cherungen sowie die Kontrolle über Ferienguthaben und Fehlzeiten sind 
mit einem Lohnsystem möglich. Eine elektronische Zeiterfassung kann in 
ein Lohnsystem überspielt werden, zusätzliche Leistungen wie Überstun-
den, Überzeit oder Schichtzulagen werden mit Lohnarten codiert und im 
Lohnsystem zu Kostenarten zusammengeführt. 

Als oberste Maxime gilt: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Die An-
forderungen an die Stelleninhaberin oder den Stelleninhaber können mit 
einer Arbeitsplatzbewertung definiert werden. Arbeitsplätze können 
summarisch oder analytisch bewertet werden.

1 . 2 1  24.5
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2 4 . 7  Bewertungssystem
Bewertungssysteme sind keine Lohnformen wie z. B. Zeitlohn oder Ak-
kordlohn. Ziel eines Bewertungssystems ist die möglichst genaue Erfas-
sung der Einzeltätigkeit sowie eine vergleichbare Beurteilung. Der Zweck 
eines Bewertungssystems liegt in der Ermittlung eines «gerechten» Loh-
nes. Grundsätzlich wird in einem Bewertungssystem zwischen Mensch 
und Arbeit unterschieden:

•	 Arbeitsplatzbewertung

•	 Persönlichkeitsbewertung (persönliche Bewertung)

Eine Arbeitsplatzbewertung bewertet die Anforderungen, welche die Ar-
beit an den Menschen stellt. Der individuelle Beitrag des Menschen wird 
in der Persönlichkeitsbewertung festgehalten.

Die Arbeitsanforderungen können gesamthaft oder einzeln beurteilt wer-
den. Es ergeben sich somit summarische oder analytische Arbeitsplatzbe-
wertungen.

2 4 . 8  Arbeitsplatzbewertung: Summarisches 
Verfahren
Die summarische Arbeitsplatzbewertung beurteilt die Arbeitsanforderun-
gen als etwas Gesamtes, die analytische Arbeitsplatzbewertung zerlegt 
die Beurteilung in wesentliche Elemente.

Summarisches Verfahren
Erfassung und Bewertung der

Gesamtanforderung
des Arbeitssystems

Rangfolgeverfahren
Vergleich der

Gesamtanforderung und
Einordnung der Arbeitsaufgaben

in einer Rangfolge

Lohngruppenverfahren
Vergleich der Gesamt-

anforderungen und Einordnung
der Arbeitsplätze in

vorgegebenen Lohnklassen

Diese Arbeitsplatzbewertung wägt Arbeitsplätze oder Funktionen gegen-
einander ab. Mit einem Rangfolgeverfahren werden die einzelnen Funk
tionen aufgereiht. Durch das Auflisten gemäss Arbeitsschwierigkeiten 
entsteht auch eine Wertehierarchie.

Beispiel:

•	 Geschäftsführerin

•	 Geschäftsleitungsmitglieder

•	 Abteilungsleiterin

•	 Sachbearbeiter

1 . 2 3  24.7
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Die klassische Dreiteilung in ungelernte, angelernte und gelernte Arbeit-
nehmende gehört ebenfalls zum summarischen Verfahren. 

Eine andere Form des summarischen Verfahrens ist das Lohngruppenver-
fahren. Hier wird eine beschränkte Anzahl von Wertstufen verbindlich 
festgelegt.

Lohngruppen (oder Lohnstufen) können z. B. wie folgt aussehen:

Lohngruppe 1: einfachste Hilfsarbeiten

Lohngruppe 2: einfache Arbeiten

Lohngruppe 3: Arbeiten, die eine Zweckausbildung erfordern 

Lohngruppe 4: Arbeiten, die ein Spezialkönnen verlangen 

Lohngruppe 5: Facharbeiten

Lohngruppe 6: schwierige Facharbeiten

Lohngruppe 7: hochwertige Facharbeiten

Ein weiteres Beispiel:

Lohnstufe 1: kurze Einarbeitung erforderlich 

Lohnstufe 2: kurze Anlehre erforderlich

Lohnstufe 3: theoretische Grundausbildung erforderlich

Lohnstufe 4: �2-jährige Grundausbildung oder mehrjährige Erfahrung erforderlich

Die Arbeitsplatzbewertung nach dem Lohngruppen- oder Lohnstufenver-
fahren ist vor allem bei öffentlichen Verwaltungen anzutreffen. 

 Beispiel Anstellungsbedingungen Stadt Zürich: www.stadt-zuerich.ch/
portal/de/index/jobs/anstellungsbedingungen.html

Die summarische Arbeitsplatzbewertung ist sehr einfach. Die Einfachheit 
ist ein Vorteil dieses Verfahrens, der Nachteil in diesem System liegt darin, 
dass die Wertunterschiede von Rangstufe zu Rangstufe nicht berücksich-
tigt werden. Das summarische Verfahren eignet sich vor allem für kleinere 
Unternehmen mit einem Mitarbeiterbestand von 20 – 30 Mitarbeitenden. 
Für grössere Unternehmen müssen die Arbeitsplätze sehr homogen sein. 
Bei zu vielen unterschiedlichen Arbeitsplätzen steigt die Unübersichtlich-
keit, was zu Fehlbeurteilungen führt. Der Vergleich der Arbeitsplätze unter-
einander ist mit dem summarischen Bewertungsverfahren eher schwierig.

 
www.stadt-zuerich.ch
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2 5 . 5  Einzelarbeitsvertrag (Art. 319 – 320 OR)
Mit einem Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich eine Arbeitnehmerin oder 
ein Arbeitnehmer zur Leistung von Arbeit. Dies kann auf bestimmte oder 
unbestimmte Zeit vereinbart werden. Sind der Arbeitnehmer oder die Ar-
beitnehmerin und der Arbeitgeber mit den gegenseitigen Bedingungen 
einverstanden, kommt es zum Abschluss eines Arbeitsvertrags. 

Es gibt vier Voraussetzungen für das Zustandekommen eines Arbeitsver-
trags:

•	 Handlungsfähigkeit

•	 Konsens

•	 erlaubter Vertragsinhalt

•	 Formvorschriften

Handlungsfähigkeit
Eine erste notwendige Voraussetzung ist nach Art. 13 ZGB, dass die Ver-
tragsparteien handlungsfähig sind. Handlungsfähig ist nur, wer mündig 
und urteilsfähig ist. Mündig wird jemand an seinem 18. Geburtstag 
(Art. 14 ZGB). Ab da können Menschen selbstständige Entscheide treffen, 
z. B. eine eigene Wohnung mieten, ein Geschäft eröffnen oder einen Ar-
beitsvertrag unterschreiben. Ab diesem Alter beginnt auch die Sozialver-
sicherungs- und Steuerpflicht.

Urteilsfähig bedeutet, vernünftig handeln zu können, selbstständig Rech-
te und Pflichten wahrzunehmen und sich der Folgen seines Verhaltens 
bewusst zu sein. 

Wer die Voraussetzungen der Mündigkeit oder Urteilsfähigkeit nicht er-
füllt, ist nach Art. 17 und 18 ZGB vollständig handlungsunfähig und da-
mit urteilsunfähig. 

Wer die Voraussetzungen der Mündigkeit oder Urteilsfähigkeit nicht er-
füllt, kann nach Art. 19 Abs. 1 ZGB auch nur beschränkt handlungsunfä-
hig sein. So jemand ist zwar urteilsfähig, aber nicht mündig. Die Konse-
quenzen davon sind, dass für Rechtshandlungen die Zustimmung der 
gesetzlichen Vertreter, meist der Eltern, notwendig ist. Bei kleinen, alltäg-
lichen Geschäften wird die Zustimmung angenommen, bei nicht alltägli-
chen Verträgen braucht es die ausdrückliche Zustimmung.

Konsens
Die zweite notwendige Voraussetzung für das Zustandekommen des Ar-
beitsvertrags besteht darin, dass überhaupt eine Einigung erzielt werden 
kann (Konsens) (Art. 1 ff. OR). Das OR befasst sich mit Rechtsgeschäften. 
Rechtsgeschäfte sind Willensäusserungen, die auf eine rechtliche Wir-
kung zielen. Es wird zwischen einseitigen und zweiseitigen Rechtsge-
schäften unterschieden:

1 . 5 8  25.5
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Art. 14 ZGB
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Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft wird eine Rechtswirkung mit nur 
einem Willen bewirkt. Beispiele für einseitige Rechtsgeschäfte sind ein 
Testament oder eine Kündigung. Bei einem zweiseitigen Rechtsgeschäft 
braucht es zwei Willen, um eine Rechtswirkung zu erzielen. Ein Beispiel 
für ein zweiseitiges Rechtsgeschäft ist der Arbeitsvertrag.

Damit der Arbeitsvertrag gültig zustande kommt, müssen sich die Partei-
en über die objektiv wesentlichen Vertragspunkte einigen. Das heisst, sie 
müssen sich einig sein über das Zurverfügungstellen der Arbeitskraft im 
Dienste des Arbeitgebers gegen Lohn während einer bestimmten oder 
unbestimmten Zeit (Art. 319 OR).

Erlaubter Vertragsinhalt
Dritte notwendige Voraussetzung, damit ein Arbeitsvertrag gültig zustan-
de kommt, ist, dass der Vertragsinhalt erlaubt sein muss (Art. 20 OR). Wie 
für jeden anderen Vertrag gilt auch für den Arbeitsvertrag, dass die Par-
teien den Inhalt frei wählen können (Vertragsfreiheit, Art. 19 Abs. 1 OR) – 
mit folgenden Einschränkungen:

•	 Rechtswidrige, sittenwidrige oder unmögliche Vertragsinhalte sind 
verboten.

•	 Widerrechtlich ist ein Arbeitsvertrag dann, wenn sein Abschluss an 
sich verboten ist oder sein Inhalt gegen zwingende Gesetzes
vorschriften verstösst. 

•	 Sittenwidrig bedeutet einen Verstoss gegen die guten Sitten,  
z. B. Schmiergelder oder übermässig lange Vertragsdauer  
(Art. 27 Abs. 2 ZGB).

Formvorschriften 
Ein Arbeitsvertrag kann grundsätzlich auch ohne schriftliche Vereinba-
rung (formfrei) zustande kommen, es genügt, wenn die Parteien eine 
mündliche Abmachung treffen. Für alle Arbeitsverträge, die auf eine un-
bestimmte Zeit oder für mehr als einen Monat eingegangen werden, 
müssen jedoch gewisse grundsätzliche Abmachungen vom Arbeitgeber 
gemäss Art. 330b OR dem Arbeitnehmer schriftlich mitgeteilt werden. 

Dies betrifft:

•	 die Namen der Vertragsparteien

•	 das Datum des Arbeitsbeginns (Vertragsbeginn) 

•	 die Funktion des Arbeitnehmenden (Stellenbezeichnung,  
Art der zu verrichtenden Arbeit) 

•	 den Lohn und allfällige Lohnzuschläge (z. B. 13. Monatslohn)

•	 die wöchentliche Arbeitszeit 

•	 Anzahl Ferientage

 
Art. 319 OR

 
Art. 20 OR

 
Art. 19 Abs. 1 OR

 
Art. 27 Abs. 2 ZGB

 
Art. 330b OR
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Weiter ist im OR die einfache Schriftform vorgeschrieben für:

•	 vom Gesetz abweichende Regelung bezüglich Entschädigung von 
Überstunden (Art. 321c Abs. 3 OR)

•	 vom Gesetz abweichende (aber mindestens gleichwertige) Vereinba-
rung bezüglich Lohnfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit (Art. 324a OR)

•	 Verlängerung der Probezeit auf maximal. 3 Monate

•	 Abänderung der gesetzlichen Kündigungsfristen

•	 Vereinbarung eines Konkurrenzverbotes (Art. 340 OR)

Ein schriftlicher Arbeitsvertrag ist zwingend, wo das Gesetz oder ein GAV 
für den ganzen Vertrag oder für einzelne Klauseln ausdrücklich Schrift-
lichkeit vorschreibt   

BEISPIELE

•	 Lehrvertrag (Art. 344a OR) 

•	 Handelsreisendenvertrag (Art. 347a OR)

Falls in so einem Fall mündliche statt schriftliche Abmachungen getroffen 
wurden, liegt ein Formmangel vor, d. h., die Verträge sind ungültig (nich-
tig), es gelten die gesetzlichen Bestimmungen oder früher getroffene 
schriftliche Vereinbarungen.

2 5 . 6  Pflichten des Arbeitnehmers (Art. 321 – 321e OR)
Persönliche Arbeitspflicht
Die Hauptpflicht des Arbeitnehmers und der Arbeitnehmerin ist die Ar-
beitspflicht. Es gilt der Grundsatz, ohne Arbeit kein Lohn. Der Arbeitneh-
mende hat im Gegensatz zu anderen Verträgen (z. B. Auftrag oder Werk-
vertrag) die vertraglich vereinbarte Arbeit persönlich zu leisten: Es kann 
nicht eine andere Person gebeten werden, die Arbeiten zu verrichten.

Von der persönlichen Arbeitspflicht gibt es drei Ausnahmen:

•	 Vertraglich ist etwas anderes vereinbart worden. 

•	 Der Arbeitgeber verzichtet freiwillig auf die ihm zustehende Arbeits-
leistung (Freistellung, z. B. während der Kündigungsfrist), seine Pflicht 
zur Lohnzahlung besteht jedoch weiterhin.

•	 Der Arbeitgeber kann die Arbeitsleistung nicht entgegennehmen 
(sog. Annahmeverzug), weil etwa nicht genügend Arbeit vorhanden 
ist oder weil das nötige Arbeitsmaterial nicht zur Verfügung steht. 
Auch hier ist der Lohn grundsätzlich weiterhin geschuldet.

Sorgfalts- und Treuepflicht
Aus dem Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin 
oder Arbeitnehmer ergeben sich eine Menge Pflichten, die nicht direkt 
mit der Arbeit zu tun haben. Als wichtigste Nebenpflicht gilt demzufolge 

 
Art. 321c Abs. 3 OR

 
Art. 324a OR

 
Art. 340 OR

 
Art. 344a OR

 
Art. 347a OR
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29 Lösungen praxisbezogene Fallbeispiele

Abrechnung einer Einzelfirma

LÖSUNG

Steuerbarer Gewinn 20XX  
(die persönlichen AHV-Beiträge sind abgezogen) 

 
  28 000.00

Persönlich bezahlte AHV/IV/EO-Beiträge des  
Unternehmers im 20XX

 
    1 200.00

Investiertes Eigenkapital	 136 000.00

Zins für investiertes Eigenkapital (ändert jährlich) 1,50 %

Beitrag für Verwaltungskosten 2,00 %

Beitrag an die AHV 5,864 %

Beitrag an die FAK 1,50 %

Berechnung (in CHF)

Steuerbares Einkommen   28 000.00

Zins Eigenkapital –  2 040.00

Zwischentotal (= 94,136 %)   25 960.00

AHV massgebend (100 %)   27 577.10

Beiträge für AHV/IV/EO

AHV-Beitrag von 27 500 (s. Art. 8 AHVG) 5,864 %     1 612.60 

FAK-Beitrag von 27 500 1,50 %       412.50 

Verwaltungskosten von den Beiträgen 2,00 %         32.25 

Bereits bezahlt   –1 200.00

Schlussbetrag Einzelfirma       857.35 

Merkmale einer Selbstständigkeit

LÖSUNG

Frau Keller ist nicht selbstständig. Die Einzelfirma des Bruders muss für diese 
Dienstleistungen einen Lohn mit allen Sozialversicherungsabzügen erstellen.

29
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Mögliche Merkblätter:

www.ahv-iv.ch/p/2.02.d
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Abrechnung einer GmbH

LÖSUNG

AHV/IV/EO-Beiträge 10,60 % Basis: 2 580 600.00 273 543.60

ALV-Beitrag 1 2,2 % Basis: 2 429 800.00   53 455.60

ALV-Beitrag 2 0,0 % Basis: abgeschafft per 01. 01. 2023

FAK-Beitrag 1,5 % Basis: 2 580 600.00   38 709.00

Verwaltungskosten 2,0 % Basis:    273 543.60     5 470.85

Total Beiträge
bereits in Rechnung gestellt
Verrechnung Kinderzulagen

371 179.05
–360 000.00
–  16 320.00

Schlussrechnung per 31.12.20XX –    5 140.95

AHV-pflichtige Lohnarten

LÖSUNG Ja Nein

Überstundenentschädigung X

Krankentaggeld von der Versicherung X

Teuerungszulage X

Leistungsprämie X

Büchergutschein im Wert von CHF 200.– X

Gratifikation X

13. Monatslohn X

Nebenerwerb von CHF 125.– pro Monat X

EO-Entschädigung X

Provision X

Unfalltaggeld von der Versicherung X

Ferien- und Feiertagsentschädigung X

Taggeld der Arbeitslosenversicherung X

Dienstaltersgeschenke in Barauszahlung X
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